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Fragebogen 
zum Anpassungsbedarf im Strafregisterrecht 

 

Datum: Januar 2009 

Für: Adressaten der Vernehmlassung 

zum Vorentwurf über die Änderung des Schwei-
zerischen Strafgesetzbuches (Online-Zugriffe 
VOSTRA) 
 

 

Das EJPD plant (parallel zur Neuregelung der VOSTRA-Zugriffsrechte der kantonalen Ein-
bürgerungsbehörden, des Bundesamtes für Polizei und des Dienstes für Analyse und Prä-
vention auf Stufe StGB) eine umfassende Revision des Strafregisterrechts durchzuführen 
(vgl. Art. 365–371 StGB sowie Verordnung über das Strafregister; SR 331). Die entspre-
chenden Vorbereitungsarbeiten werden voraussichtlich noch bis Ende 2009 dauern. 

Dieser Fragebogen dient dazu, möglichst frühzeitig zu eruieren, in welchen Bereichen An-
passungsbedarf bestehen könnte. Falls Sie also der Meinung sind, dass es im Strafregister-
recht Bereiche gibt, welche aktuell unklar oder unbefriedigend geregelt sind, wären wir 
für eine Mitteilung dankbar. Ganz besonderes interessieren uns folgende Fragen: 

− Gibt es Behörden, welche für ihre Aufgabenerfüllung auf Strafdaten (Urteilsdaten oder 
gar Daten über hängige Strafverfahren) angewiesen sind, die aber gestützt auf die aktu-
elle Regelung (via Meldepflicht der Strafjustizbehörden oder via Registerauszug) nicht 
genügend Daten erhalten? 

− Welche Schwierigkeiten sind bei der Interpretation der Registerauszüge aufgetreten und 
durch welche registerrechtlichen Massnahmen liessen sich diese vermeiden? 

− Wie beurteilen Sie die Notwendigkeit und den Nutzen der Registrierung von Strafurteilen 
gegen Unternehmen? 

Die auf diesem Fragebogen basierenden Umfrageergebnisse werden dereinst im Vernehm-
lassungsbericht zu den aktuellen Gesetzesentwürfen (in Sachen Online-Zugriffsrechte von 
fedpol, des DAP und der kantonalen Einbürgerungsbehörden) nicht ausgewiesen; sie dienen 
lediglich der verwaltungsinternen Vorbereitung des umfassenden Revisionsprojektes. 

Entsprechende Rückmeldungen sind bis am 20. April 2009 an das Bundesamt für Justiz, 
Direktionsbereich Strafrecht, Bundesrain 20, 3003 Bern zu richten. 


